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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Alkohol, Tabak, Drogen und Suchtmittel-Ersatzstoffe Alkohol, Tabak, Drogen und Suchtmittel-Ersatzstoffe 

§ 36 § 36 

(1) Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr sind der 
Erwerb, der Besitz und der Konsum von alkoholischen Getränken nicht erlaubt. 
Jugendlichen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr sind der Erwerb, der Besitz und 
der Konsum von Getränken, die gebrannten Alkohol beinhalten und mehr als 
0,5 Volumenprozent Alkoholgehalt aufweisen, und zwar auch in Form von 
Mischgetränken und unabhängig davon, ob sie vorgefertigt sind (zB Alkopops) 
oder selbst hergestellt werden, nicht erlaubt. Sonstige alkoholische Getränke 
dürfen von Jugendlichen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr nur insoweit 
konsumiert werden, als durch den Konsum nicht offenkundig ein Zustand der 
Berauschung hervorgerufen oder verstärkt wird. An Kinder und Jugendliche 
dürfen keine alkoholischen Getränke ausgeschenkt oder sonst abgegeben werden, 
die sie nicht erwerben, besitzen oder konsumieren dürfen. Die Bestimmungen 
dieses Absatzes gelten auch dann, wenn alkoholische Getränke durch 
Absorbierung an einen pulver- oder pastenförmigen Trägerstoff gebunden 
werden. 

(1) Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr sind der 
Erwerb, der Besitz und der Konsum von alkoholischen Getränken nicht erlaubt. 
Jugendlichen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr sind der Erwerb, der Besitz und 
der Konsum von Getränken, die gebrannten Alkohol beinhalten und mehr als 
0,5 Volumenprozent Alkoholgehalt aufweisen, und zwar auch in Form von 
Mischgetränken und unabhängig davon, ob sie vorgefertigt sind (zB Alkopops) 
oder selbst hergestellt werden, nicht erlaubt. Sonstige alkoholische Getränke 
dürfen von Jugendlichen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr nur insoweit 
konsumiert werden, als durch den Konsum nicht offenkundig ein Zustand der 
Berauschung hervorgerufen oder verstärkt wird. An Kinder und Jugendliche 
dürfen keine alkoholischen Getränke ausgeschenkt oder sonst abgegeben werden, 
die sie nicht erwerben, besitzen oder konsumieren dürfen. Die Bestimmungen 
dieses Absatzes gelten auch dann, wenn alkoholische Getränke durch 
Absorbierung an einen pulver- oder pastenförmigen Trägerstoff gebunden 
werden. 

(2) Kindern und Jugendlichen sind der Erwerb, der Besitz und der Konsum 
von Tabakwaren (§ 1 Z 1 bis 1l und Z 8 TNRSG) nicht erlaubt. Ihnen dürfen auch 
keine Tabakwaren verkauft oder sonst abgegeben werden. Die Bestimmungen 
dieses Absatzes gelten auch in Bezug auf Wasserpfeifentabak sowie in Bezug auf 
Stoffe, die als Tabakersatz oder -zusatz dem Rauchen von Wasserpfeifen oder 
elektrischen Zigaretten dienen. 

(2) Kindern und Jugendlichen sind der Erwerb, der Besitz und der Konsum 
von Tabakwaren (§ 1 Z 1 bis 1l und Z 8 TNRSG) nicht erlaubt. Ihnen dürfen auch 
keine Tabakwaren verkauft oder sonst abgegeben werden. Die Bestimmungen 
dieses Absatzes gelten auch in Bezug auf Wasserpfeifentabak sowie in Bezug auf 
Stoffe, die als Tabakersatz oder -zusatz dem Rauchen von Wasserpfeifen oder 
elektrischen Zigaretten dienen. 

 (2a) Kindern und Jugendlichen sind der Erwerb, der Besitz und der Konsum 
von nikotinhaltigen Erzeugnissen, die nicht unter das Verbot gemäß Abs 2 fallen 
und zum Nikotinkonsum bestimmt sind, insbesondere Nikotinbeutel, nicht erlaubt. 
Auch dürfen ihnen derartige Erzeugnisse nicht angeboten, weitergegeben und 
überlassen werden. Dies gilt nicht für Erzeugnisse, deren Anwendung Kindern 
und Jugendlichen ärztlich verschrieben wurde. 

(3) Kindern und Jugendlichen ist die missbräuchliche Verwendung von 
Drogen und Stoffen untersagt, die nicht unter das Suchtmittelgesetz fallen, aber 
allein oder in Verbindung mit anderen Stoffen eine Betäubung, Aufputschung 
oder Stimulierung herbeiführen können (Suchtmittel-Ersatzstoffe). 

(3) Kindern und Jugendlichen ist die missbräuchliche Verwendung von 
Drogen und Stoffen untersagt, die nicht unter das Suchtmittelgesetz fallen, aber 
allein oder in Verbindung mit anderen Stoffen eine Betäubung, Aufputschung 
oder Stimulierung herbeiführen können (Suchtmittel-Ersatzstoffe). 
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6. Abschnitt 6. Abschnitt 

Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

Strafbestimmungen Strafbestimmungen 

§ 40 § 40 

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, sofern nicht ein gerichtlich zu 
ahndender Tatbestand vorliegt, wer den Bestimmungen des §§ 18 Abs. 2, 20 
Abs. 1 und 2, 23 erster Satz, 24 Abs. 1, 25 Abs. 1 und 2, 26 Abs. 1, 27 Abs. 1, 28 
Abs. 1, 29 Abs. 1, 31, 32, 33 Abs. 1, 2 und 4, 34 bis 36, 37 Abs. 1 und 4, 38, 43 
Abs. 1 oder den auf der Grundlage dieses Gesetzes von der Behörde erlassenen 
Geboten und Verboten zuwiderhandelt. Bei Personen, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, ist auch der Versuch strafbar. Der verbotene Ausschank von 
Alkohol an Kinder und Jugendliche durch Gewerbetreibende ist nach der 
Gewerbeordnung 1994, zu bestrafen. Übertretungen der Bestimmungen des § 36, 
die nicht in der Öffentlichkeit begangen werden, sind nicht zu bestrafen. 
Jugendliche ab Vollendung des 16. Lebensjahres sind bei Übertretung der 
Bestimmungen des § 36 Abs 2 auch dann straffrei, wenn die Übertretung in der 
Öffentlichkeit erfolgt. 

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, sofern nicht ein gerichtlich zu 
ahndender Tatbestand vorliegt, wer den Bestimmungen des §§ 18 Abs. 2, 20 
Abs. 1 und 2, 23 erster Satz, 24 Abs. 1, 25 Abs. 1 und 2, 26 Abs. 1, 27 Abs. 1, 28 
Abs. 1, 29 Abs. 1, 31, 32, 33 Abs. 1, 2 und 4, 34 bis 36, 37 Abs. 1 und 4, 38, 43 
Abs. 1 oder den auf der Grundlage dieses Gesetzes von der Behörde erlassenen 
Geboten und Verboten zuwiderhandelt. Bei Personen, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, ist auch der Versuch strafbar. Der verbotene Ausschank von 
Alkohol an Kinder und Jugendliche durch Gewerbetreibende ist nach der 
Gewerbeordnung 1994, zu bestrafen. Übertretungen der Bestimmungen des § 36, 
die nicht in der Öffentlichkeit begangen werden, sind nicht zu bestrafen. 
Jugendliche ab Vollendung des 16. Lebensjahres sind bei Übertretung der 
Bestimmungen des § 36 Abs 2 auch dann straffrei, wenn die Übertretung in der 
Öffentlichkeit erfolgt. 

(2) Von Jugendlichen ab Vollendung des 14. Lebensjahres begangene 
Übertretungen sind mit Geldstrafe bis zu 220 € zu bestrafen. Eine 
Ersatzfreiheitsstrafe (§ 16 VStG) ist bei Jugendlichen nicht festzusetzen. 

(2) Von Jugendlichen ab Vollendung des 14. Lebensjahres begangene 
Übertretungen sind mit Geldstrafe bis zu 220 € zu bestrafen. Eine 
Ersatzfreiheitsstrafe (§ 16 VStG) ist bei Jugendlichen nicht festzusetzen. 

(3) Von anderen Personen als Jugendliche begangene Übertretungen sind 
mit Geldstrafe von 250 € bis zu 3.700 €, bei Übertretungen im Zusammenhang 
mit jugendgefährdenden Gegenständen usw im Sinn des § 37 oder nicht 
freigegebenen Datenträgern im Sinn des § 38 aber mit Geldstrafe von 500 € bis 
7.300 € oder im Zusammenhang mit Suchtgiften mit Geldstrafe von 1.500 € bis 
14.600 € oder mit Freiheitsstrafe bis vier Wochen zu bestrafen. 

(3) Von anderen Personen als Jugendliche begangene Übertretungen sind 
mit Geldstrafe von 250 € bis zu 3.700 €, bei Übertretungen im Zusammenhang 
mit jugendgefährdenden Gegenständen usw im Sinn des § 37 oder nicht 
freigegebenen Datenträgern im Sinn des § 38 aber mit Geldstrafe von 500 € bis 
7.300 € oder im Zusammenhang mit Suchtgiften mit Geldstrafe von 1.500 € bis 
14.600 € oder mit Freiheitsstrafe bis vier Wochen zu bestrafen. 

(4) Wiederholte, von Gewerbetreibenden, Veranstaltern udgl begangene 
Übertretungen gemäß Abs. 1 sind der für die Entziehung der 
Gewerbeberechtigung udgl zuständigen Behörde mitzuteilen. 

(4) Wiederholte, von Gewerbetreibenden, Veranstaltern udgl begangene 
Übertretungen gemäß Abs. 1 sind der für die Entziehung der 
Gewerbeberechtigung udgl zuständigen Behörde mitzuteilen. 

(5) Geldstrafen sowie der Erlös verfallener Sachen fließen dem Land zu und 
sind für Zwecke der Jugendförderung zu verwenden. 

(5) Geldstrafen sowie der Erlös verfallener Sachen fließen dem Land zu und 
sind für Zwecke der Jugendförderung zu verwenden. 
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Verfall Verfall 

§ 41 § 41 
  

Alkoholische Getränke (§ 36 Abs 1), Tabakwaren (§ 36 Abs 2), 
jugendgefährdende Gegenstände (§ 37 Abs 1), pyrotechnische Gegenstände (§ 37 
Abs 6) sowie nicht freigegebene Videokassetten udgl (§ 38), die Kinder und 
Jugendliche entgegen den Bestimmungen dieses Gesetzes erwerben oder 
besitzen, sind unter den Voraussetzungen des § 17 VStG für verfallen zu erklären. 

Alkoholische Getränke (§ 36 Abs 1), Tabakwaren (§ 36 Abs 2), nikotinhaltige 
Erzeugnisse (§ 36 Abs 2a), jugendgefährdende Gegenstände (§ 37 Abs 1), 
pyrotechnische Gegenstände (§ 37 Abs 6) sowie nicht freigegebene 
Videokassetten udgl (§ 38), die Kinder und Jugendliche entgegen den 
Bestimmungen dieses Gesetzes erwerben oder besitzen, sind unter den 
Voraussetzungen des § 17 VStG für verfallen zu erklären. 

Mitwirkung von Bundesorganen Mitwirkung von Bundesorganen 

§ 42 § 42 

(1) Die Organe der Bundespolizei haben bei der Vollziehung der 
Jugendschutzbestimmungen im Umfang des § 36 des Salzburger 
Landessicherheitsgesetzes mitzuwirken. 

(1) Die Organe der Bundespolizei haben bei der Vollziehung der 
Jugendschutzbestimmungen im Umfang des § 36 des Salzburger 
Landessicherheitsgesetzes mitzuwirken. 

(2) Im Rahmen dieser Mitwirkungsverpflichtung sind Kinder und 
Jugendliche, die bei einem Verstoß gegen die Jugendschutzbestimmungen 
angetroffen werden, auf die Rechtswidrigkeit ihres Verhaltens aufmerksam zu 
machen, wenn nicht eine Organstrafverfügung verhängt oder eine Anzeige 
erstattet wird, und zur Beendigung ihres Verhaltens zu veranlassen. 

(2) Im Rahmen dieser Mitwirkungsverpflichtung sind Kinder und 
Jugendliche, die bei einem Verstoß gegen die Jugendschutzbestimmungen 
angetroffen werden, auf die Rechtswidrigkeit ihres Verhaltens aufmerksam zu 
machen, wenn nicht eine Organstrafverfügung verhängt oder eine Anzeige 
erstattet wird, und zur Beendigung ihres Verhaltens zu veranlassen. 

Betretungsbefugnis, Auskunftspflicht Betretungsbefugnis, Auskunftspflicht 

§ 43 § 43 

(1) Den Organen der Behörden sowie den Organen des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes ist, soweit es zur Vollziehung der Jugendschutzbestimmungen 
erforderlich ist, ungehinderter Zutritt zu allen Räumen von Gastgewerbe-, 
Beherbergungs-, Veranstaltungs- und sonstigen Betrieben, Campingplätzen, von 
sonstigen Lokalen einschließlich Vereinslokalen und den dazugehörigen 
Grundstücken zu gewähren und über Verlangen Auskunft zu erteilen. Die 
Ausübung unmittelbarer Zwangsgewalt durch diese Organe ist zulässig. 

(1) Den Organen der Behörden sowie den Organen des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes ist, soweit es zur Vollziehung der Jugendschutzbestimmungen 
erforderlich ist, ungehinderter Zutritt zu allen Räumen von Gastgewerbe-, 
Beherbergungs-, Veranstaltungs- und sonstigen Betrieben, Campingplätzen, von 
sonstigen Lokalen einschließlich Vereinslokalen und den dazugehörigen 
Grundstücken zu gewähren und über Verlangen Auskunft zu erteilen. Die 
Ausübung unmittelbarer Zwangsgewalt durch diese Organe ist zulässig. 

(2) Die Auskunftspflicht nach Abs. 1 besteht nicht, soweit die 
Auskunftsperson von einer Zeugenaussage gemäß § 49 AVG befreit wäre. 

(2) Die Auskunftspflicht nach Abs. 1 besteht nicht, soweit die 
Auskunftsperson von einer Zeugenaussage gemäß § 49 AVG befreit wäre. 

(3) Die Organe der Behörde sowie die Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, Kinder und Jugendliche, die bei einem 
Verstoß gegen die Jugendschutzbestimmungen angetroffen werden, ihrem 

(3) Die Organe der Behörde sowie die Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, Kinder und Jugendliche, die bei einem 
Verstoß gegen die Jugendschutzbestimmungen angetroffen werden, ihrem 
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Erziehungsberechtigten oder, wenn dies nicht möglich ist, ihrer Aufsichtsperson 
gemäß § 22 Abs. 1 Z 3 lit. b zu übergeben. Ist eine Übergabe - aus welchem 
Grund immer - nicht möglich, ist eine Entscheidung des Jugendwohlfahrtsträgers 
einzuholen und das Kind oder der Jugendliche allenfalls diesem oder einer von 
ihm namhaft gemachten Person zu übergeben. 

Erziehungsberechtigten oder, wenn dies nicht möglich ist, ihrer Aufsichtsperson 
gemäß § 22 Abs. 1 Z 3 lit. b zu übergeben. Ist eine Übergabe - aus welchem 
Grund immer - nicht möglich, ist eine Entscheidung des Jugendwohlfahrtsträgers 
einzuholen und das Kind oder der Jugendliche allenfalls diesem oder einer von 
ihm namhaft gemachten Person zu übergeben. 

(4) § 42 Abs. 2 gilt auch für Organe der Behörde. (4) § 42 Abs. 2 gilt auch für Organe der Behörde. 

Verweisungen auf Bundesrecht Verweisungen auf Bundesrecht 

§ 43a § 43a 

Die in diesem Gesetz enthaltenen Verweisungen auf bundesrechtliche 
Vorschriften gelten, soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt wird, als 
Verweisungen auf die letztzitierte Fassung: 

Die in diesem Gesetz enthaltenen Verweisungen auf bundesrechtliche 
Vorschriften gelten, soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt wird, als 
Verweisungen auf die letztzitierte Fassung: 

 1. Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994, BGBl Nr 194; Gesetz BGBl I Nr 
45/2018; 

 1. Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994, BGBl Nr 194; Kundmachung 
BGBl I Nr 75/2023; 

 2. Pyrotechnikgesetz 2010 – PyroTG 2010, BGBl I Nr 131/2009; Gesetz 
BGBl I Nr 32/2018;  

 2. Pyrotechnikgesetz 2010 – PyroTG 2010, BGBl I Nr 131/2009; Gesetz 
BGBl I Nr 32/2018;  

 3. Suchtmittelgesetz – SMG, BGBl I Nr 112/1997; Gesetz BGBl I Nr 
37/2018; 

 3. Suchtmittelgesetz – SMG, BGBl I Nr 112/1997; Gesetz BGBl I Nr 
70/2023; 

 4. Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw Nichtraucherschutzgesetz – 
TNRSG, BGBl Nr 431/1995; Gesetz BGBl I Nr 37/2018. 

 4. Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw Nichtraucherschutzgesetz – 
TNRSG, BGBl Nr 431/1995; Gesetz BGBl I Nr 66/2019. 

Informationsverfahrenshinweis Informationsverfahrenshinweis 

§ 43b § 43b 

Die Novelle LGBl Nr 13/2019 wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der 
Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der 
technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der 
Informationsgesellschaft unter der Nummer 2018/406/A notifiziert. 

(1) Die Novelle LGBl Nr 13/2019 wurde unter Einhaltung der 
Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet 
der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der 
Informationsgesellschaft unter der Nummer 2018/406/A notifiziert. 

 (2) Die Novelle LGBl Nr ...../2024 wurde unter Einhaltung der 
Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet 
der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der 
Informationsgesellschaft unter der Nummer 2023/0584/AT notifiziert. 
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In- und Außerkrafttreten, Übergangsbestimmungen In- und Außerkrafttreten, Übergangsbestimmungen 

§ 44 § 44 

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. April 1999 in Kraft. (1) Dieses Gesetz tritt mit 1. April 1999 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten das Salzburger Jugendförderungsgesetz, LGBl Nr 
47/1983, und das Salzburger Jugendschutzgesetz 1985, LGBl Nr 104, in der 
Fassung des Gesetzes LGBl Nr 29/1995 und der Kundmachung LGBl Nr 47/1995 
außer Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten das Salzburger Jugendförderungsgesetz, LGBl Nr 
47/1983, und das Salzburger Jugendschutzgesetz 1985, LGBl Nr 104, in der 
Fassung des Gesetzes LGBl Nr 29/1995 und der Kundmachung LGBl Nr 47/1995 
außer Kraft. 

(3) Die Aufnahmen von Jugendorganisationen in den Landes-Jugendbeirat 
gemäß § 11 Abs. 2 des Salzburger Jugendförderungsgesetzes gelten als solche 
gemäß § 14 Abs. 2 dieses Gesetzes. Die auf Grund des § 9 Abs. 8 des Salzburger 
Jugendförderungsgesetzes geschaffene Geschäftsordnung des Landes-
Jugendbeirates gilt als Geschäftsordnung auf Grund des § 13 Abs. 4 dieses 
Gesetzes. 

(3) Die Aufnahmen von Jugendorganisationen in den Landes-Jugendbeirat 
gemäß § 11 Abs. 2 des Salzburger Jugendförderungsgesetzes gelten als solche 
gemäß § 14 Abs. 2 dieses Gesetzes. Die auf Grund des § 9 Abs. 8 des Salzburger 
Jugendförderungsgesetzes geschaffene Geschäftsordnung des Landes-
Jugendbeirates gilt als Geschäftsordnung auf Grund des § 13 Abs. 4 dieses 
Gesetzes. 

(4) Die gemäß § 11 Abs. 1 des Salzburger Jugendförderungsgesetzes 
geführte Liste gilt als solche gemäß § 15 Abs. 1 dieses Gesetzes. 

(4) Die gemäß § 11 Abs. 1 des Salzburger Jugendförderungsgesetzes 
geführte Liste gilt als solche gemäß § 15 Abs. 1 dieses Gesetzes. 

(5) Entscheidungen auf Grund der §§ 8 Abs. 2 oder 3 dritter Satz, 9 Abs. 3 
oder 15 Abs. 2 des Salzburger Jugendschutzgesetzes 1985 gelten als 
Entscheidungen auf Grund der §§ 29 Abs. 3 oder 4 letzter Satz, 30 Abs. 3 bzw 34 
Abs. 3 dieses Gesetzes. 

(5) Entscheidungen auf Grund der §§ 8 Abs. 2 oder 3 dritter Satz, 9 Abs. 3 
oder 15 Abs. 2 des Salzburger Jugendschutzgesetzes 1985 gelten als 
Entscheidungen auf Grund der §§ 29 Abs. 3 oder 4 letzter Satz, 30 Abs. 3 bzw 34 
Abs. 3 dieses Gesetzes. 

Inkrafttreten novellierter Bestimmungen und 
Übergangsbestimmungen dazu 

Inkrafttreten novellierter Bestimmungen und 
Übergangsbestimmungen dazu 

§ 45 § 45 

(1) Die §§ 4 Abs. 3 und 40 Abs. 2 und 3 in der Fassung des Gesetzes LGBl 
Nr 46/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

(1) Die §§ 4 Abs. 3 und 40 Abs. 2 und 3 in der Fassung des Gesetzes LGBl 
Nr 46/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

(2) § 42 Abs. 1 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 58/2005 tritt mit 1. Juli 
2005 in Kraft. 

(2) § 42 Abs. 1 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 58/2005 tritt mit 1. Juli 
2005 in Kraft. 

(3) Die §§ 21, 24 Abs. 2, 36, 37 Abs. 1 und 6, 39a, 40 Abs. 1 und 41 in der 
Fassung des Gesetzes LGBl Nr 98/2006 treten mit 1. Oktober 2006 in Kraft. 

(3) Die §§ 21, 24 Abs. 2, 36, 37 Abs. 1 und 6, 39a, 40 Abs. 1 und 41 in der 
Fassung des Gesetzes LGBl Nr 98/2006 treten mit 1. Oktober 2006 in Kraft. 

(4) § 23 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 42/2009 tritt mit 1. Mai 2009 
in Kraft. 

(4) § 23 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 42/2009 tritt mit 1. Mai 2009 
in Kraft. 

(5) Die §§ 36 Abs 2 und 42 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 
83/2014 treten mit 6. Dezember 2014 in Kraft. 

(5) Die §§ 36 Abs 2 und 42 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 
83/2014 treten mit 6. Dezember 2014 in Kraft. 
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(6) § 10 Abs 3 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 32/2015 tritt mit 1. Mai 
2015 in Kraft.  

(6) § 10 Abs 3 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 32/2015 tritt mit 1. Mai 
2015 in Kraft.  

(7) § 4 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 81/2016 tritt mit dem auf 
seine Kundmachung folgenden Tag in Kraft.  

(7) § 4 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 81/2016 tritt mit dem auf 
seine Kundmachung folgenden Tag in Kraft.  

(8) Die §§ 1 Abs 2, 2 Abs 3, (§) 3, 4 Abs 1 und 3, 5 Abs 1, 2 und 4, 6 Abs 1, 
(§) 7, 8, 9, 10 Abs 1 und 2, 11 Abs 2, 3, 4, 5, 6 und 7, 13 Abs 1, 2, 3 und 5, 14 
Abs 1, (§) 15, 20 Abs 1, (§) 21, 22 Abs 1, 23 Abs 1, 24 Abs 1, 27 Abs 2, 28 
Abs 1, 29 Abs 2 und 4, (§) 32, 33 Abs 3, 34 Abs 1, (§) 35, 36 Abs 1 und 2, 37 
Abs 1, 2, 5 und 6, 38 Abs 1, 2 und 3, 39a, 40 Abs 1 und 3, 43a und 43b in der 
Fassung des Gesetzes LGBl Nr 13/2019 treten mit dem auf die Kundmachung 
folgenden Monat in Kraft. Gleichzeitig treten §§ 16 und 30 außer Kraft. 

(8) Die §§ 1 Abs 2, 2 Abs 3, (§) 3, 4 Abs 1 und 3, 5 Abs 1, 2 und 4, 6 Abs 1, 
(§) 7, 8, 9, 10 Abs 1 und 2, 11 Abs 2, 3, 4, 5, 6 und 7, 13 Abs 1, 2, 3 und 5, 14 
Abs 1, (§) 15, 20 Abs 1, (§) 21, 22 Abs 1, 23 Abs 1, 24 Abs 1, 27 Abs 2, 28 
Abs 1, 29 Abs 2 und 4, (§) 32, 33 Abs 3, 34 Abs 1, (§) 35, 36 Abs 1 und 2, 37 
Abs 1, 2, 5 und 6, 38 Abs 1, 2 und 3, 39a, 40 Abs 1 und 3, 43a und 43b in der 
Fassung des Gesetzes LGBl Nr 13/2019 treten mit dem auf die Kundmachung 
folgenden Monat in Kraft. Gleichzeitig treten §§ 16 und 30 außer Kraft. 

 (9) Die §§ 36 Abs 2a, 41, 43a und 43b in der Fassung des Gesetzes LGBl 
Nr ...../2024 treten mit dem auf die Kundmachung dieses Gesetzes folgenden 
Monatsersten in Kraft. 

 


